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Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
 

V E R O R D N U N G E N,   R I C H T L I N I E N 
 
291. Verordnung der SPL 7 (Geschichte) zur Vergabe von Plätzen in 
Lehrveranstaltungen mit beschränkter TeilnehmerInnenzahl 
 
§ 1 
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen mit beschränkter TeilnehmerInnenanzahl erfolgt 
über das universitätsweite Anmeldesystem UNIVIS-Online.  
 
§ 2  
Die Platzvergabe erfolgt über ein Präferenzsystem.  
 
§ 3 Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
Die Verordnung gilt ab 1. Oktober 2011 und hat Geltung bis zum Erlass einer abweichenden 
Regelung in Verordnungsform. Eine solche kann semesterweise (1. März oder 1. Oktober) in 
Kraft treten. 
 

Der Studienprogrammleiter: 
S c h m a l e  
Anhang 

 
- Im Präferenzsystem reihen Sie die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen nach Ihrer 
persönlichen Präferenz (höchster bis niedrigster). Je höher die Präferenz gewählt wird, umso 
wahrscheinlicher ist eine Platzvergabe. 
 
Bei der Anmeldung werden folgende Studierende vorrangig gereiht: 
1. Studierende, die im vorangegangenen Semester in der betreffenden Lehrveranstaltung 
einen Warteplatz hatten und nicht zum Zuge gekommen sind; 
2. Studierende in einem höheren Semester werden Studierendem in einem niedrigeren 
Semester vorgezogen; 
3. Abweichend von 1. und 2. können Studierende um Vorziehung bitten, wenn sie besondere 
Umstände, die andernfalls zu einer unbilligen Verzögerung des Studiums führen würden, 
glaubhaft machen können.  
 

- Beginn und Ende der Anmeldefrist werden von der Studienprogrammleitung festgelegt. 
 
Innerhalb der Frist setzen die Studierenden ihre Präferenzen. Sie können diese noch bis zum 
Ende der Anmeldefrist verändern. 
 



 

 

Nach Ablauf der Anmeldefrist führt die Studienprogrammleitung einen Zuteilungslauf durch. 
Dabei werden die Präferenzen aller vorgemerkten Studierenden verglichen und eine Reihung 
erstellt. Im Zuge dessen wird der Vorrang wie oben beschrieben berücksichtigt.  
 
Erst wenn die Reihung erfolgt ist und ggf. von der Studienprogrammleitung kontrolliert 
wurde, erfolgt die Verständigung der Studierenden per E-Mail: Sie sind dann entweder für 
die Veranstaltung angemeldet oder auf der Warteliste. 
Es gibt  eine zweite Anmeldefrist für Nachmeldungen. Wenn angemeldete Studierende 
Abmeldungen vornehmen, ist eine Aufnahme in die Lehrveranstaltung durch die/den 
Lehrveranstaltungsleiter/in für Studierende auf der Warteliste möglich. 
 
 


